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ten daraufhin, moglichst viel auszufithren und die Einfuhr
moglichst einzuschrinken.

Wohnungsbau hinter dem «eisernen Vorhang»

Exchange meldet aus der Sowjetunion: Nachdem eine
kiirzliche Regierungsverordnung wieder privaten Hausbesitz
ermoglicht, sind jetzt die Staatsbanken ermiéchtigt worden, an
Baufirmen fiir die Errichtung von Wohnhiusern fiir den Ver-

kauf an Privatpersonen Vorschiisse zu gewéhren. Es handelt
sich dabei um gewisse Standardtypen. Manche Kleinhduser
haben nur einen Wohnraum, wihrend die gréferen Typen
aus fiinf Zimmern bestehen. Diese Neubauten sind meist auf
zwei- bis dreijahrige Ratenzahlungen erhiltlich, aber es
sollen auch langfristige Kredite gewdhrt werden. Privatperso-
nen konnen im iibrigen kiinftig auch Althduser aus Staats-

besitz erwerben. -1s.

VON DEN MIETERN — FUR DIE MIETER

Fragekasten

Sie fordern in Nummer 1 1949 vom «Wohnens Ihre Leser
zur Mitarbeit auf. So mochte ich diese Gelegenheit beniitzen,
cine Frage aufzuwerfen, die mich schon hiufig beschéftigt hat.

An dieser Stelle wurde auch schon tiber das Waschkiichen-
problem diskutiert und die Frage der Einrichtung zentraler
Waschkiichen gestellt. Eines der stichhaltigsten Gegenargu-
mente ist wohl das, dal} es so manches gibt, das rasch aus-
gewaschen werden mul}, und daf, namentlich bei Familien
mit vielen Kindern und kleinen Einkommen nicht so viel
Wische vorhanden ist, dall man alles bis zur groflen Wische
zusammenkommen lassen kann. Und auch da, wo die Wasch-
kiiche hdufig genug beniitzt werden konnte, nimmt man nicht
gerne die Mehrarbeit des Waschkiichefeuerns und -putzens auf
sich, wenn es zu umgchen ist. Dies zum grofien Leidwesen der
Verwaltungen, denen das Waschen in Kiiche und Bad ein

Dorn im Auge ist, vermutlich wegen der Feuchtigkeit.

Ich frage mich nun, ob es nicht Mittel und Wege gibt, dic-
sem Zustand abzuhelfen? Ich glaube kaum, dal} sich die
Mehrzahl der Frauen dazu bewegen 138t, auf ihre Kleinwische
zu verzichten; aus oben genannten Griinden sind viele, die
auch den guten Willen hatten, dazu nicht in der Lage. Bliebe
nur noch die Moglichkeit, diesen Zustand gewissermalien zu
«legalisiereny. Ich mochte an die Fachleute die Frage stellen,
ob dies durch gewisse bauliche Vorkehrungen nicht méglich
ware?

Sollte dies der Fall sein, so kénnte man, meiner Ansicht
nach, auf die bisher iiblichen Waschkiichen zugunsten einer
zentralen Waschkiiche verzichten.

Wer spricht sich aus? K. K,

AUS UNSEREN SEKTIONEN

Sektion Ziirich des Schweizerischen Verbandes

fiir Wohnungswesen

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Samstag, d.en 2. April 1949, 14.30 Uhr

Restaurant «Kaufleuteny, Konzertsaal, Eingang Talacker

Traktanden
1. Wahl von Stimmenziahlern
2. Protokoll der Generalversammlung vom 21. Februar 1949

. Jahresbericht und Jahresrechnung

«

4. Bericht der Rechnungsrevisoren

| Jahresbericht 1948

|

Das Jahr 1948 war fiir die Genossenschaften gekenn-
zeichnet durch eine Herabsetzung der Bundessubventionen
und durch eine verschirfte Handhabung der Subventions-
bestimmungen. Die Bundesbehdérden und vor allem die pri-
vaten Hausbesitzer erachteten den Zeitpunkt als gekommen,
um den subventionierten Wohnungsbau einzudammen und

66

. Wahlen: a) des Vorstandes
b) der Rechnungsrevisoren

(3]

6. Antrage und Motionen von Mitgliedern
7. Referat von Herrn Regierungsrat Jakob Kigi:

«Der zukiinftige Wohnungsbauy, anschliefend Diskussion.
Wir erwarten zahlreiches und piinktliches Erscheinen.

Fiir den Vorstand:

Der Pridsident: Baldinger.
Der Aktuar: Baumann.

den Weg fiir den selbsttragenden Wohnungsbau zu o6ffnen,
obschon im Jahre 1948 der Baukostenindex bis zum Monat
August noch anstieg und die private Bautitigkeit weiter zu-
riickging. Die Verschirfung der Subventionspraxis hatte zur
Folge, daB neu erstellte Wohnungen im «sozialen Wohnungs-
bau» nun Mietzinse erfordern, welche sich fiir Arbeiter- und



	Von den Mietern - für die Mieter

